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Veröffentlichung des wesentlichen 
Inhaltes der Anhörungen, 

Vorschläge und Entscheidungen 
gemäß § 46 BbgKVerf des 

Ortsbeirates Geltow in seiner 
Sitzung vom 15.01.2024 

 
1. Beschlussfassung zum erneuten Billigungs- und Auslegungsbe-

schluss des Entwurfes des Bebauungsplanes „Wildparkstraße 1“, 
OT Geltow 

 
Herr Fannrich verweist auf den Beschluss und die Diskussionen, 
die dazu bisher erfolgt sind. Neu ist nur die Einbeziehung eines 
kleinen Stücks zwischen Straße und Grundstücksgrenze.  
Herr Steinbach fragt nach, warum das Baufeld eher an der Straße 
statt am hinteren Bereich angelegt wurde. Herr Fannrich und Herr 
Tietze vermuten, dass es mit der Flucht der bestehenden Gebäude 
zusammenhängt. 

 
Der Beschlussvorschlag lautet:  

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird im Vergleich 
zum Aufstellungsbeschluss marginal vergrößert und umfasst nun-
mehr die Flurstücke 117 tlw. und 153 der Flur 1 in der Gemarkung 
Geltow. Die Größe des Plangebietes bildet eine Fläche von ca. 0,5 
ha ab und grenzt im Norden an die Flurstücke 152 und 151/6, im 
Westen an die Wildparkstraße, im Osten an das Flurstück 158 und 
im Süden an das Flurstück 154 an.  

2. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren entsprechend 
§ 13a BauGB (Baugesetzbuch) durchgeführt. 

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Wildparkstraße 1“, OT Geltow 
in der Fassung (Dezember 2023) wird gebilligt. Die Entwurfsunter-
lagen bestehen aus der Planzeichnung (Anlage 1), der Begründung 
mit Umweltauswirkungen inklusive der artenschutzrechtlichen Prü-
fung (Anlagen 2 und 4) und der Immissionsprognose (Anlage 3). 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB und die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB durch öffentliche Auslegung sowie der Nachbargemein-
den gemäß § 2 Abs. 2 BauGB durchzuführen. Die Offenlage des 
Entwurfes ist öffentlich bekannt zu machen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
7 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 
2. Beschlussfassung zur Fortschreibung der Prioritätenliste 

2024 für die Bauleitplanung der Gemeinde Schwielowsee 
 

Herr Fannrich informiert, dass die Prioritätenliste ein dynami-
sches Instrument zur Erarbeitung von B-Plänen ist und auch 
innerhalb des INSEK genutzt wird. Die genutzten Kriterien wur-
den ergänzt um „in Vorbereitung“. Geltow ist mit 5 Maßnahmen 
vertreten. Er stellt noch einmal alle Projekte vor.  
Frau Hoppe ergänzt, dass es der besseren Übersicht dient, dass al-
le Vorhaben auf der Liste erfasst sind, und auch dann wenn die 
Projekte z. Zt. nicht bearbeitet werden.  
Herr Steinbach möchte dieses Thema in den Bauausschuss mit-
nehmen. Er ist der Meinung, wenn Projekte in der Liste enthalten 
sind, die in absehbarer Zeit nicht realisiert werden, steigt damit 
unnatürlich die Gesamtzahl der Projekte und gibt kein klares Bild.  
Herr Schmitz-Jersch erinnert daran, dass es einen Beschluss gibt, 
das Projekt „Baumgartenbrück 2a“ von der Liste zu streichen. Er 
möchte, dass der OBG der GV vorschlägt, dieses Projekt von der 
Liste zu entfernen.  

Herr Fannrich erklärt, dass der Beschluss die weitere Bearbeitung 
im FNP betraf.  
Herr Böttcher erinnert daran, dass schon öfter über die Prioritä-
tenliste im OBG diskutiert wurde, und dass dort alle Projekte er-
fassen sein sollten, auch die, die nicht aktuell bearbeitet werden. 
Es sollte damit eine Gesamtübersicht vorliegen.  
Der Ortsbeirat Geltow wird vom Ortsvorsteher dazu aufgefordert, 
darüber abzustimmen, ob die Prioritätenliste alle Projekte enthalten 
sollte oder nur die, die in den kommenden 5 Jahren realisierbar sind. 
Herr Steinbach präzisiert, dass die Abstimmung nur den Verbleib 
oder die Entfernung der Projekte 9 und 10 (Geltow) betreffen sollte 
Votum zum Verbleib Projekt „Vogelweg“ (ruht) auf der Priori-
tätenliste 
Abstimmungsergebnis:  
3 Jastimmen 3 Neinstimmen 1 Enthaltung 
−> somit Empfehlung Streichung 
Votum zum Verbleib Projekt „Baumgartenbrück 2A“ auf der 
Prioritätenliste  
Abstimmungsergebnis:  
4 Jastimmen 3 Neinstimmen 0 Enthaltungen 
−> verbleibt auf Liste  
Das Abstimmungsergebnis des OBG wird an die Verwaltung 
übergeben. 
F. Schmitz-Jersch betont, dass die Entwicklung, die Fläche von 
Richter in Wohnbebauung umzuwandeln, als ein positives Zei-
chen zu werten ist und er stimmt dafür, dass das Projekt 5 BP 
„Richter Recycling“ die Einschätzung „hoch“ erhalten sollte.  
Fannrich erklärt, dass die Priorität „hoch“ nur für 2 Projekte in Gel-
tow im Moment möglich ist. Die Prioritätenliste ist Ausdruck des be-
herrschbaren Arbeitsvolumens im FB Bauen und Planen. Erst wenn 
der Inhaber, Herr Richter in nächster Zeit ein neues Konzept vorlegt, 
kann über eine Anpassung der Prioritätenliste entschieden werden. 
U. Tietze fragt, warum BP 4 „Wohnen in W.-West“ auf der Liste steht. 
J. Steinbach antwortet, dass es dafür ein gemeindliches Interesse 
gibt. Bei RR muss der Investor aktiv sein und ein Konzept vorlegen. 

 
Der Beschlussvorschlag lautet:  
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee beschließt 
die Prioritätenliste 2024 für die Bauleitplanung (Stand 09.01.2024) 
der Gemeinde Schwielowsee. Die Anlagen 1-5 sind Bestandteil 
des Beschlusses. Die Prioritätenliste ist nicht abschließend. Aus 
verschiedenen Gründen kann die Priorität der Planverfahren ver-
ändert werden, wenn die politischen Gremien dies so beschließen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
7 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 
3. Beschlussvorlage über die Mittelverteilung 2024 im Budget 

Vereinsförderung des Ortsbeirates Geltow 
 

M. Fannrich erinnert daran, dass die Beantragung noch aus dem Vor-
jahr nach der alten Richtlinie erfolgte. J. Steinbach würde gern noch 
ein Thema aus Oktober 2023 ergänzen – Nutzung Obergeschoß 
Grashorn – Beleuchtung defekt und falsche Helligkeit. Vorschlag 
der SG – Änderung der Leuchten auf nur 3 Stück mit Dimm Funk-
tion. Kosteneinschätzung je Lampe ca. 725 EUR ohne Installation – 
Gesamtkosten 2700 EUR. Wer sollte das finanzieren.  
M. Fannrich bittet darum, dass mindestens 2 besser 3 Angebote 
vorgelegt werden und stellt klar, dass diese Umbaumaßnahme an 
der Beleuchtung nicht alleine durch das Ortsbudget finanziert 
werden kann. Man sollte auch die Vereine ansprechen und um fi-
nanzielle Unterstützung bitten, die den Vereinsraum ständig nut-
zen. Gemeinsam mit den Vereinen sollte eine Lösung zur Finan-
zierung gefunden werden.  
Fannrich erklärt, dass die Anträge der Waldsiedlung Wildpark-
West e.V. für einen Druckkostenzuschuss zur Heimatzeitung und 
für die Betreuung der „jungen Naturfreunde“ an den Haushalt der 
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Gemeinde gestellt worden sind und nicht aus dem Budget des 
OBG zu finanzieren sind.   
Auf der Vorschlagsliste stehen für den Verein Waldsiedlung Wild-
park-West e.V. 500,-€ für die Vereinsarbeit. Für die Unterstützung 
des Vereinsfestes am Bürgerclub wird der finanzielle Aufwand für 
GEMA und ggf. Versicherung direkt aus dem Ortsbudget bezahlt. 
So wird bei anderen Festen in Geltow auch verfahren (Knut Fest, 
Weihnachtsmärkte).  
Herr Schmitz-Jersch fragt, warum nicht alle gleichbehandelt wer-
den. Er spricht die Finanzierung der Weihnachtsmärkte an. Herr 
Fannrich antwortet, dass der Weihnachtsmarkt in Geltow durch 
eine direkte Zuwendung von 500€ unterstützt wird (Beschluss des 
Ortsbeirates) und der Weihnachtsmarkt in Wildpark-West durch 
den Wildpark Vereine selbst finanziert wird. Auch dieser Verein 
erhält nur nach Beantragung 500€ für die Vereinsarbeit.  
Herr Tietze stellt klar, dass das „Ortsfest“ des Vereins „Waldsied-
lung W.-West e.V.“ kein Ortsfest im üblichen Sinne ist, sondern 
ein Vereinsfest.  
Zu Pos. 6 Geltower Angelfreunde - Mittel für neue Steganlage - 
ist nach seiner Meinung nicht gerechtfertigt.  
Herr Fannrich erinnert, dass die Anträge noch nach der alten 
Richtlinie gestellt wurden und das Investitionen erst zukünftig 
nicht mehr aus dem Ortsbudget gezahlt werden. Herr Böttcher er-
gänzt, dass der Anglerverein sehr viele Erfolge bei der Jugendar-
beit verzeichnen konnte. Kinder dürfen jedoch nicht vom Boot 
aus angeln, und dafür muss ein Kopfsteg errichtet werden, damit 
die Kinder dort angeln können. Steinbach dankt für die Auskunft.  
Herr Fannrich bittet um Abstimmung darüber, dass die Restmittel 
aus dem Jahre 2023 in das Jahr 2024 übertragen werden. 
Abstimmungsergebnis zur Liste:  
7 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen.. 

 
Beschluss-Nr.: 24-01-01 
Der Ortsbeirat Geltow entscheidet, vorbehaltlich der Zustimmung 
zum Haushalt 2024, über die nachfolgende Verteilung des Orts-
budgets Geltow. 

Bemerkung:  
Es waren keine Mitglieder des Ortsbeirates Geltow gemäß § 22 
BbgKVerf von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 

 
Abstimmungsergebnis:  
7 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 
4. Informationsvorlage aus dem Fachbereich Bauen und Planen 

für den Ortsbeirat Geltow am 15.01.2024 
 

Herr Fannrich bittet um Fragen oder Hinweise. Keine Fragen, kei-
ne Abstimmung  
Die Informationsvorlage wird zur Kenntnis genommen. 

Inhalt der Informationsvorlage: 
● Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming  
● Turnhalle Schule Geltow; Parkettboden  
● Schulsportfläche Moosweg  
● B-Plan „Wohnen am Petzinsee“  
● B-Plan „Mühlenberg“ 
● Geförderter Breitbandausbau in Geltow  
● B-Plan „Wildparkstraße 1“  
● Richter Recycling, Umzug und Neubebauung  
● LED Beleuchtung (Austausch) und Erweiterung  
● INSEK  
● Kommunale Wärmeplanung  
● Ausschreibung Wartung der kommunalen Straßenbeleuch-

tung 
 
5. Bericht des Ortsvorstehers 
 

Der Ortsvorsteher Matthias Fannrich berichtet über folgende Punkte:  
 

09. Juni 2024 Wahl in BRB 
● Es werden immer noch Wahlhelfer gesucht!  
● Die Information direkt an Frau Reichau wahl@schwielowsee.de  
● oder über M. Fannrich, der den Kontakt gerne herstellt. 

 
INSEK Stand 
Phase 2 – „Leitbild und Entwicklungsziele“ ist fast abgeschlos-
sen, die Expertengespräche (4) fanden statt.  
Es gab Ortsteilgespräche in unterschiedlichen Formaten, offen 
sind noch die 2. Dialog-Veranstaltung der GV und der Ortsbeiräte, 
danach folgt die Phase 3 – „Zentrale Vorhaben“.  

 
Villa Maurus - Stand  
Die Antwort zum offenen Brief des Ortsbeirates an den Landrat 
liegt vor und ist im Havelboten veröffentlicht. Die Situation ist 
unverändert. In Vorbereitung dieser OB-Sitzung bat Frau Murin 
Herrn Zunft (Dezernat 4 - Bauen, Umwelt, Kataster) um Auskunft 
zum aktuellen Stand und erhielt folgende Antwort: 
„Leider läuft das Eilverfahren, das den Namen nicht verdient, 
beim Verwaltungsgericht nach wie vor. Wann das Gericht ent-
scheidet, vermag ich nicht einzuschätzen. Sobald sich in dem Ver-
fahren etwas Neues ergibt, informiere ich Sie.“ 

 
K6910 Beschilderung - Straße am Wasser Ortseingang von Wild-
park-West kommend Richtung Geltow  
STAND 28.09.2023 Es gibt eine Verkehrsrechtliche Anordnung. 
Der Kreisstraßenbetrieb muss die Beschilderung aus WW kom-
men wiederherstellen. 
STAND 08.11.2023 
Die verkehrsrechtliche Anordnung wird aufgehoben.  
„Hiermit möchte ich Sie davon in Kenntnis setzen, dass mit heu-
tigem Datum die verkehrsrechtliche Anordnung vom 28.09.2023 
zum Az 2023O00299 zur Aufstellung des VZ 138-10 StVO sowie 
die Aufbringung der Markierung zu Z. 138 StVO in Geltow, K 
6910 Am Wasser, hinter dem Ortseingang Geltow aus Richtung 
Wildpark West kommend, gegenüber dem Kreisstraßenbetrieb 
(zuständiger Straßenbaulastträger) aufgehoben wurde.“ 
ABLEHNUNGSBEGRÜNDUNG  
Nach § 45 Abs. 9 der StVO sind Verkehrszeichen und Verkehrs-
einrichtungen nur dort anzuordnen, wo dies aufgrund der beson-
deren Umstände zwingend geboten ist. Entsprechend der Verwal-
tungsvorschrift zu Zeichen 138 ist das Zeichen nur dort anzuord-
nen, wo Radverkehr außerhalb von Kreuzungen oder Einmündun-
gen die Fahrbahn quert oder auf sie geführt wird und dies für den 
Kraftfahrzeugverkehr nicht ohne weiteres erkennbar ist. 
Fannrich wird sich mit Frau Glau verständigen, wie es doch noch 
zur Aufstellung des Verkehrsschildes und der Straßenmarkierung 
kommen kann.  
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Joseph-Wrede-Weg Beschilderung - falsche Einbahnstraße  
Die Anordnung der Verkehrsbehörde ist bei der Gemeinde einge-
gangen. Aktuell wurden die Schilder bestellt, eine Aufstellung ist 
ab März 24 angedacht, vorher soll noch ein Artikel im Havelboten 
veröffentlicht werden  

 
Geltow-DÖNER - Sachstand  
Information vom SG Ordnung und Sicherheit (Frau Glau), dass 
das Gewerbe am 31.10.2023 abgemeldet wurde. Information aus 
dem FB 3, Herr Wersing ergänzt dazu, dass in 2024 die Fortset-
zung des Vorganges stattfinden wird.  

 
TRAFO-Station WW - Versetzung Waidmannspromenade/Am Ufer  
Die e.dis hat die Versetzung der Trafostation um 4… 5 Meter nach 
Osten entlang der Straße Am Ufer geprüft. Das Ergebnis: das Ver-
setzen um 5 Meter kann erfolgen und wird im 1. Quartal vorge-
nommen und die TrafoStation soll anschließend mit einem pas-
senden Motiv gestaltet werden. 
Durch den Einwand eines Bürgers aus Wildpark-West mit der be-
gründeten Forderung zum vollständigen Rückbau an dieser Stelle, 
hat sich die Situation verändert. Er schlägt vor, die Aufstellung in 
der Nähe des Kreuzungsbereiches Waidmannspromenade (süd-
licher Teil) / Am Ufer vorzunehmen. Die e.dis wurde durch die 
Verwaltung ausgefordert, sich dazu zu äußern. Eine Antwort zu 
dieser Forderung liegt bis jetzt nicht vor.  
Für die Verkehrsteilnehmer in Wildpark-West, die diesen Bereich 
befahren oder begehen, kann es nur besser werden.  

 
REWE-Markt - Schranke  
Am 17.10.2023 hat am REWE Markt eine Begehung mit dem 
Marktleiter, Vertretern der Verwaltung und dem Ortsvorsteher statt-
gefunden. 
Es besteht das Problem, dass die Schranke zum Ladebereich oft 
geöffnet ist, um dem Lieferverkehr eine schnelle Auffahrt zu er-
möglichen. Die geöffnete Schranke wird allerdings dann auch 
zum Einfahren oder zum Ausfahren vom Kundenparkplatz ge-
nutzt. Das ist wegen der großen Gefährdungssituation für Schüler 
und Fußgänger und auch für den Radverkehr in direkter Nähe 
zum Schuleingang und zur Ein- und Ausfahrt der Feuerwehr nicht 
zulässig (Festlegung im Bebauungsplan).  
Wie REWE eine Veränderung vornehmen wird ist noch nicht be-
kannt. 

 
RR GmbH alte Fläche - Stand  
Herr Hübner, Referent im Landesamt für Umwelt, informiert dar-
über, dass zum Jahresende 2023 beim LfU ein Konzept für den 
Arten- und Biotopschutz durch die Firma Richter Recycling ein-
gereicht wurde. Das Konzept wird jetzt vom Landesamt für Um-
welt, vom Landkreis PM und von der Gemeinde Schwielowsee 
geprüft, mit dem Ziel eine Abstimmung zwischen den Beteiligten 
darüber zu erreichen, wann und mit welchem Umfang der Rück-
bau erfolgen soll.  
Das Konzept ist kein öffentliches Dokument - Auskünfte darüber 
erteilt Herr Hübner.  

 
Abwassergebühr  
Die Abwassergebührensatzung wurde in der GV-Sitzung am 
13.12.2023 beschlossen. Innerhalb der Einwohnerfragestunde hat 
Herr Ullmann dazu einen Fragenkatalog zur Kalkulation der Ab-
wassergebühren vorgetragen und übergeben.  
Die Antworten dazu werden z. Z. in der Verwaltung erarbeitet, an 
Herrn Ullmann übergeben und geeigneter Weise bekannt ge-
macht.  
Verkehrskonzept 2024 - Wie geht es weiter?  
Die 100 T€ zur selbstbestimmten Festlegung für Instandhaltung 
und Instandsetzung sind entfallen wegen der angespannten Haus-
haltssituation. 

Welche Planungen, Absprachen und Maßnahmen werden 2024 
vorgenommen:  
– GELTOW-NORD:  
● Straßenplanung über den Mühlenberg bis Meierdamm hin 

zum Pappeltor. Diese Straße ist erforderlich für den B-Plan 
Mühlenberg und auch später für die Bebauung des Geländes 
der Richter-Recycling GmbH  

● Reduzierung des Durchgangsverkehrs im J.-Wrede-Weg (Be-
nutzungseinschränkung) und H.-Köppen-Weg (ohne Nut-
zungsbeschränkung)  

 
- GELTOW-SÜD  
● Absprachen und Vorbereitung des Umbaus B1 / Caputher 

Chaussee  
● Prüfung von Maßnahmen zur Verbesserung der Parkplatzsitu-

ation Schäfereistraße  
● Vorbereitung einer Planung des Gehweges an der Wentorfstraße  

 
SONSTIGES  
● Weihnachtsmärkte waren auch 2023 erfolgreich! 2024 geht es 

damit weiter  
● 2024 findet das Ernte- und Vereinsfest – Termin: letzter Sams-

tag im September 2024  
● 09.06.2024 endet die Legislaturperiode 2019-2024  

 
Herr Ullmann ergänzt seinen Fragenkatalog mit der Bitte um Feststel-
lung wer die Betriebskosten der Pumpstation zur Abwasserbeseiti-
gung am Eingang der Bundeswehr trägt. 
 
gez.: Matthias Fannrich 
Ortsvorsteher 

Veröffentlichung des wesentlichen 
Inhaltes der Anhörungen, 

Vorschläge und Entscheidungen 
gemäß § 46 BbgKVerf des 

Ortsbeirates Ferch in seiner Sitzung 
vom 16.01.2024 

 
1. Beschlussfassung zur Fortschreibung der Prioritätenliste 

2024 für die Bauleitplanung der Gemeinde Schwielowsee 
 

OBR Ferch diskutiert die Vorlage und gibt folgende Empfehlung:  
Liste – OT Ferch  
Nr. 1 in Bearbeitung - soll so bleiben  
Nr. 2 in Bearbeitung – soll so bleiben  
Nr. 3 soll auf mittel geändert werden 

Abstimmung: 5 Ja  
Nr. 4 soll auf gering geändert werden  

Abstimmung: 4 Ja und 1 Nein  
Nr. 5 soll auf hoch geändert werden 

Abstimmung: 5 Ja  
Nr. 6 soll auf gering geändert werden 

Abstimmung: 3 Ja, 2 nein  
Nr. 7 soll auf gering bleiben 

Abstimmung: 5 Ja  
Nr. 8 soll auf gering bleiben 

Abstimmung: 3 Ja, 1 Enth. R. Müller befangen  
Nr. 9 ruht 

Abstimmung: 5 Ja  
Die Prioritätenliste mit den geänderten Empfehlungen wurde 
durch den OV Büchner endabgestimmt. 
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Der Beschlussvorschlag lautet: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee beschließt 
die Prioritätenliste 2024 für die Bauleitplanung (Stand 09.01.2024) 
der Gemeinde Schwielowsee. Die Anlagen 1-5 sind Bestandteil 
des Beschlusses. Die Prioritätenliste ist nicht abschließend. Aus 
verschiedenen Gründen kann die Priorität der Planverfahren ver-
ändert werden, wenn die politischen Gremien dies so beschließen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
5 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 
2. Informationsvorlage über einen Neubau eines Mehrfamilien-

hauses mit 4 Wohneinheiten in Ferch, Kammerode 7A 
 

OV Büchner gibt eine kleine Einleitung zum Thema und Historie.  
Er lässt über den Antrag, dass die Bürger zum Thema ihre Fragen 
und Hinweise geben können, abstimmen. Abstimmung: 5 Ja  
Herr Ellguth lehnt den vorliegenden Entwurf in Kammerode ab. 
Der Baukörper passt nicht zur unmittelbaren Bebauung (hier: 
HNr. 9 und 7). Ferner wurde das BV als Referenzprojekt mit der 
UBA – PM im Bauausschuss besprochen. Das MFH wurde seiner-
zeit in dieser Größe abgelehnt. 
Familie Weiß möchte wissen, ob es der gleiche Bauträger wie in 
der Hr. 9 a ist (zwecks Fertigstellung). Dies wird so bestätigt.  
Herr P. Weiß schlägt eine Bebauung mit einem Einfamilienhaus vor. 
Frau L. Swiontek teilt mit, dass die Fläche immer noch Wald ist. Fer-
ner ist die Fläche illegal mit Sand aufgeschüttet worden. Sie sieht 
ebenfalls die Bebauung mit einem Einfamilienhaus für sinnvoll. Sie 
hat Bedenken zur geplanten Bebauung mit einen MFH (zu groß und 
fügt sich nicht in die vorhandene Bebauung ein).  
Herr H. Weiß spricht sich für eine ortstypische Bebauung aus.  
Herr Büchner lässt über die Vorlage abstimmen (hier Ablehnung). 5 Ja 

 
Die Informationsvorlage lautet: 
Auf dem Grundstück Kammerode 7A ist ein Mehrfamilienhaus 
mit 4 Wohneinheiten geplant.  
Das Gebäude gleicht dem Mehrfamilienhaus in Kammerode 9A 
direkt an der Kreisstraße.  
Die Gemeinde hat das Vorhaben 2022 abgelehnt, weil es sich auf 
Grund der Firsthöhe und der damals geplanten Nutzung des Spitz-
bodens als 5. Wohneinheit nicht in die Seitenstraße einfügt. Die 
Kubatur und die Firsthöhe ist bei dem jetzt geplanten Gebäude ge-
blieben, jedoch wurde auf die 5. Wohneinheit verzichtet.  
Der Landkreis hatte das Vorhaben 2022 auf Grund seiner Größe, 
der Verfestigung der Splittersiedung und der bestehenden Vorbild-
wirkung für benachbarte Grundstücke ebenfalls abgelehnt.  
Der Ortsbeirat und der Ausschuss für Bauen und Planen wird ge-
beten, ein Votum zum Bauvorhaben abzugeben. 

 
Votum zur Ablehnung des Ortsbeirates Ferch: 
5 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 
3. Informationsvorlage über die Vorstellung des Bebauungsvor-

schlages Burgstraße 8 in Ferch 
 

Herr Büchner begrüßt Herrn Löneke und übergibt ihm das Wort.  
Herr Löneke stellt ausführlich sein Projekt vor.  
OBR diskutiert rege die Vorlage.  
Fazit OBR:  
- Die Fläche soll grundsätzlich gebaut und entwickelt werden 
- Bedenken gibt er zur Erschließung, Größe, Parkplätze insbeso-

dere für die Kunsthalle / Kaffee  
- Ferner soll der dörfliche Charakter erhalten bleiben  
- Kubatur der Wohnhäuser & Dachform (Flachdächer) werden 

kritisch gesehen 
- Pultdach wäre denkbar 
Die Hinweise und Anregungen solle in die weitere Verfahrens-

weise mit einfließen. Vorlage wird durch den OBR-Ferch zur 
Kenntnis genommen. 
OV Büchner macht nochmals deutlich, dass die letzte Entscheidung 
beim Landkreis liegt (kann Einvernehmen der Gemeinde ersetzen). 

 
Die Informationsvorlage lautet: 
In der Burgstraße 8 in Ferch wird die Entwicklung des Grund-
stücks als Gesamtkonzept vorgestellt. Geplant sind 5 Gebäude 
mit insgesamt 7 WE und einem Museum/Kaffee/Technikbereich.  
Der Bauherr wird das Objekt im Ortsbeirat präsentieren.  
Die Anlage enthält erste Informationen zum Projekt sowie eine 
kurze Beschreibung.  
Der Ortsbeirat und der Ausschuss für Bauen und Planen werden 
um ein Votum gebeten. 

 
4. Beschlussvorlage über die Mittelverteilung 2024 im Budget 

Vereinsförderung des Ortsbeirates Ferch 
 

OBR verständigt sich auf folgende Liste zum Ortsbudget 2024 

ANTRAG  
Ferner beantragt der OBR Ferch, dass die nicht ausgegebenen HH 
Mittel aus 2023 in Höhe von 2.823,56 € ins Jahr 2024 übertragen 
werden. Die Mittel in Höhe von 2.823,56 € sollen wie geplant für 
die Ertüchtigung/Instandsetzung der Verkaufsbuden auf den Fer-
cher Weihnachtsmarkt verwendet werden.  
Abstimmungsergebnis zum Antrag: 5 Jastimmen (einstimmig)  

 
Beschluss-Nr.: 24-01-02 
Der Ortsbeirat Ferch entscheidet, vorbehaltlich der Zustimmung 
zum Haushalt 2024, über die nachfolgende Verteilung des Ortsbud-
gets Ferch. 
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Bemerkung:  
Es waren keine Mitglieder des Ortsbeirates Ferch gemäß § 22 
BbgKVerf von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
5 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 
5. Informationsvorlage aus dem Fachbereich Bauen und Planen 

für den Ortsbeirat Ferch am 16.01.2024 
 

OV Büchner möchte wissen, ob der Feuerlöschbrunnen nun her-
gestellt wurde.  
Frau Harnisch teilt mit, dass die Maßnahme witterungsbedingt 
erst in 2024 beginnt. 
OBR Ferch ist sich unschlüssig, wo die Fläche im Gewerbegebiet 
sein soll, die zusätzlich mit in den B-Plan aufgenommen werden 
soll. Die Verwaltung wird gebeten, dies dem OBR Ferch in der 
nächsten Sitzung mitzuteilen (Plan).  
Ferner wurde das Thema Straßenbeleuchtung / Wartung / Repara-
tur angesprochen.  
Frau Harnisch berichtete über die derzeitige Situation und weitere 
Verfahrensweise.  
Die Informationsvorlage wird vom OBR Ferch zur Kenntnis ge-
nommen. 

 
Inhalt der Informationsvorlage: 
● Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming  
● Errichtung und Betrieb von sechs Windenergieanlagen 

(WKA) und Ablehnung einer WKA im OT Ferch  
● Löschwasserbrunnen  
● Ladestation Parkplatz Mittelbusch  
● Geh- und Radweg Sperlingslust  
● Straßeninstandsetzungsarbeiten Ferch  
● Mehrzweckhalle Ferch  
● B-Plan „Erweiterung Gewerbegebiet Ferch“  
● Anbau Gerätehaus FF Ferch mit 2 Stellplätzen  
● Bushaltestelle Kammerode  
● INSEK  
● Kommunale Wärmeplanung  
● Breitbandausbau durch DNS-NET  
● Anlage Parkplatz Neue Scheune  
● Entwicklung von Bauflächen Beelitzer Straße Ost  
● Ausschreibung Wartung der kommunalen Straßenbeleuchtung 

 
6. Bericht des Ortsvorstehers 
 

Herr OVS Büchner begrüßt die anwesenden Gäste, Frau Harnisch 
von der Verwaltung und die Ortsbeiratsmitglieder und wünscht al-
len noch ein gesundes Jahr.  
In seinem Bericht geht Herr Büchner nochmals auf die letzte Sitzung 
der Gemeindevertretung Schwielowsee im Dezember 2023 ein. 
Hier stand unter anderem die neue Richtlinie der Vereinsförde-
rung auf der Tagesordnung. Diese wurde dann auch mehrheitlich 
beschlossen. Für den OT-Ferch ändert die Richtlinie nichts. Viel-
mehr werden wir auch in Zukunft die finanziellen Mittel in be-
währter Form vergeben. Einen Sockelbetrag und einen Zuschuss 
bei besonderen Anlässen, wie Jubiläen oder andere wichtige Er-
eignisse. In diesem Zusammenhang spricht Herr Büchner auch 
noch mal an, dass nicht ausgegebene Mittel, in das Folgejahr 
übernommen werden können. Dies trifft besonders bei den Orts-
festen zu buche, die die veranschlagte Summe nicht benötigen. So 
war im letzten Jahr geplant, die Weihnachtsbuden zu sanieren. 
Aus den unterschiedlichsten Gründen ist dies nicht erfolgt. Somit 
ist für das Jahr 2023 ein Minderbetrag von 3237,56 € zu verzeich-
nen. Davon sind 400 € nicht abgerufene Mittel der Kleinen Stern-
entaler e.V. und 2837,56 € Mittel für Ortsfeste. Deshalb werden 
wir heute zwei Beschlüsse zur Vergabe des Ortsbudget fassen. 

Zum einen die für 2024 und zum anderen die Restmittel aus 2023 
für die Instandhaltung der Weihnachtsbuden zu verwenden. 
Weiterhin wurde im Dezember eine Bürgerversammlung mit Be-
troffenen des geplanten B-Plangebiets Burgstraße/Beelitzer Stra-
ße und dem Bauunternehmer durchgeführt. Hier wurde über Mög-
lichkeiten der Bebauung gesprochen und den möglichen Ausbau 
von notwendiger Infrastruktur (Straßen, Wendemöglichkeiten, 
Spielplatz und Parkplätze) Im Ergebnis kann man sagen, dass vie-
le Bedenken haben. Hier bleibt abzuwarten, ob eine Realisierung 
möglich ist. Der Grüne Weg wurde nun im Dezember endlich fer-
tig gestellt. Beim ersten richtigen Regen zeigte sich aber, dass 
noch einige Nacharbeiten nötig sind. Auch bei einigen Zufahrten 
muss nachgebessert werden. Die eigenen Zufahrten sind durch 
den Grundstücksbesitzer zu erledigen. OVS Büchner ging dann 
nochmal auf die Haushaltssperre der Gemeinde ein, die doch für 
einige Irritationen gesorgt hat. Alle begonnenen Arbeiten wurden 
auch abgeschlossen. Durch interne Sparmaßnahmen konnte ver-
hindert werden, dass die Gemeinde einen Nachtragshaushalt auf-
stellen musste. Leider hat die finanzielle Situation der Gemeinde 
Folgen für den Haushalt 2024. Nicht alle geplanten Maßnahmen 
können auch umgesetzt werden. Dies betrifft auch die in Ferch. 
Durch die Ablehnung der LAG, wird sowohl der Bau der Mehr-
zweckhalle als auch der Parkplatzbau in Neue Scheune erst ein-
mal nicht realisierbar sein. Bei der MZH muss es unser Ziel sein 
in diesem Jahr eine gültige Baugenehmigung zu erlangen. Ein er-
ster Schritt war, die durch die GV mehrheitlich beschlossene Än-
derung im FNP von Wohnbaufläche in Gemeindebedarfsfläche. 
Beim Parkplatzbau sollte die Verwaltung nicht nur die Möglich-
keit der Förderung durch die LAG in Betracht ziehen, sondern 
auch andere Förderprogramme des Land Brandenburg. Der Neu-
bau des Anbaus an der Feuerwehr sollte indes nicht in Frage ge-
stellt werden. Herr Büchner hat lange darum gekämpft, dass der 
Landkreis PM hier bereits im Jahre 2022 der Gemeinde 100.000 € 
zur Verfügung stellt. Diese Summe kann man nicht verfallen las-
sen. Der Radweg zum Bahnhof Lienewitz lässt weiter auf sich 
warten. Dem LK PM ist nun eingefallen, dass man in diesem Ge-
biet erst einmal eine Amphibienzählung machen muss. Dies kann 
aber erst in der warmen Jahreszeit durchgeführt werden. Hier 
zeigt sich wieder mal deutlich, wie schwerfällig auch der LK PM 
ist. Der ordentliche Beschluss zum Ausbau des Radweges wurde 
bereits im Jahre 2018 vollzogen nun haben wir 2024 und ein Aus-
bau ist immer noch nicht in Sicht. Gleiches gilt für die Ertüchti-
gung des Parkplatzes Sperlingslust. Auch die Mittelstreichung 
Straßeninstandsetzung ist ein herber finanzieller Verlust für den 
OT-Ferch. Bleibt zu hoffen, dass die Mittel für zusätzliche Park-
flächen an der Burgstraße in 2024 bestehen bleiben. Der LK PM 
bereitet zurzeit den neuen Nahverkehrsplan vor. Gegenwärtig be-
findet er sich in der Endfassung. Neben der neuen Buslinie von 
Caputh über Michendorf, Saarmund und Sterncenter Potsdam 
wird auch eine neue Buslinie nach Neuseddin im NVP stehen. 
Weitere Verbesserungen werden geprüft. Aber auch gilt die ak-
tuelle finanzielle Situation des LK zu beachten.  
Zum Schluss möchte sich der OVS-Ferch nochmals bei allen Hel-
fern des Weihnachtsmarktes bedanken. Gleiches gilt für die FF 
Ferch, den Förderverein der FF Ferch und dem Karnevals- und 
Sportverein für die Organisation und Durchführung vom Festumzug 
60. Jahre FKC, Grünkohlessen und Knutfest. 

 
gez.: Roland Büchner 
Ortsvorsteher Ferch
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Veröffentlichung des wesentlichen 
Inhaltes der Anhörungen, 

Vorschläge und Entscheidungen 
gemäß § 46 BbgKVerf des 

Ortsbeirates Caputh in seiner 
Sitzung vom 17.01.2024 

 
1. Beschlussfassung zur Fortschreibung der Prioritätenliste 

2024 für die Bauleitplanung der Gemeinde Schwielowsee 
 

Frau Freundner erläutert die einzelnen Positionen und bittet um 
Einzelabstimmung der Punkte. 
Sie bedankt sich bei der Verwaltung, dass bei Punkt 2 der Wunsch des 
OBC „Satzungsbeschluss frühestens 01.04.2025!“ aufgenommen 
wurde. 
Frau Freundner bemängelt, dass Punkt 4, der vom OBC in 2023 
auf „hoch“ gestuft wurde, nun auf mittel steht sowie die Ergän-
zung „in Abhängigkeit des INSEK und der Kreisschulentwick-
lungsplanung“. Frau Ladner stimmt zu. Frau Hoppe erläutert, dass 
aufgrund der Insek-Diskussion ein weiterer Standort für eine 
Weiterführende Schule in Geltow diskutiert wurde. Genau aus 
diesem Grund bittet Frau Freundner um die Streichung des rot ge-
kennzeichneten Zusatzes. Gegenüber dem Kreis muss weiterhin 
der Wunsch nach einer Weiterführenden Schule vor Ort signali-
siert werden. Wir beschneiden uns sonst auch immer weiter bei 
der Entwicklung der Fläche. Herr Schiffmann möchte grundsätz-
lich neu über diese Fläche nachdenken, wenn dort keine Schule 
gebaut wird. Frau Freundner warnt, auch die nächste Gemeinbe-
darfsfläche leichtfertig aufzugeben. Schließlich könnte dort auch 
die gewünschte Mehrzweckhalle stehen. 
Antrag Frau Freundner/Frau Ladner: Punkt 4 soll wieder auf 
„hoch“ gestuft und der Zusatz „und von der Kreisschulentwick-
lung“ entfernt werden. Abstimmung: 7 Ja 
Zu Pkt 5: Herr Schiffmann merkt an, dass auch der BP „An der 
Koppel“ auf hoch gesetzt werden sollte, da ein Markt zusätzliche 
Gewerbesteuereinnahmen erzeugt. Er stellt einen dementspre-
chenden Antrag. Abstimmung: 5 Ja, 2 Nein. 
Frau Ladner ist die Formulierung „Gewerbe“ zu ungenau und möch-
te dort „Einzelhandel“ stehen haben. Herr Hüller erläutert, dass im 
Mischgebiet beides notwendig ist. Frau Ladner schlägt Formulie-
rung Einzelhandel/Gewerbe vor. Frau Freundner stimmt dem zu. 
Frau Freundner kritisiert, dass Punkt 7 erneut in der Prioritätenlis-
te auftaucht. Der OBC hatte bereits im vergangenen Jahr für eine 
Lösung plädiert, die dieses Vorgehen nicht benötigt. Es erfolgte 
keine Abstimmung. 
Alle weiteren Punkte bleiben so.  
Der Beschlussvorschlag lautet: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee beschließt 
die Prioritätenliste 2024 für die Bauleitplanung (Stand 09.01.2024) 
der Gemeinde Schwielowsee. Die Anlagen 1-5 sind Bestandteil 
des Beschlusses. Die Prioritätenliste ist nicht abschließend. Aus 
verschiedenen Gründen kann die Priorität der Planverfahren ver-
ändert werden, wenn die politischen Gremien dies so beschließen.  
Abstimmungsergebnis: 
7 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 
2. Beschlussvorlage über die Mittelverteilung 2024 im Budget 

Vereinsförderung des Ortsbeirates Caputh. 
 

Frau Freundner erläutert die Vorschlagsliste, es ist keine leichte 
Entscheidung gewesen, es gab wieder viel höhere Anträge als zur 
Verfügung stehende Mittel. Vorab hat sie daher viele Gespräche 
mit den Antragstellern geführt. 

Herr Hüller erklärt sich für befangen und verlässt den Saal. 
Es war 1 Mitglied des Ortsbeirates Caputh gemäß § 22 BbgKVerf 
von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
Herr Dallorso nutzt die Gelegenheit und bedankt sich bei Frau 
Freundner für ihre sehr gute, engagierte Arbeit als Ortsvorsteherin. 

 
Beschluss-Nr.: 24-01-03  
Der Ortsbeirat Caputh entscheidet, vorbehaltlich der Zustimmung 
zum Haushalt 2024, über die nachfolgende Verteilung des Orts-
budgets Caputh. 

 
Vorschlagsliste Ausreichung Vereinsförderung aus Ortsbudget 2024 

 
Verein in € 
1. Arbeiterwohlfahrt 1.000,- 
2. Campingclub Flottstelle e.V.  – 
3. Anglerverein 1949 2.360,- 
4. Feuerwehrverein 1.800,- 
5. Caputher See 240,- 
6. Cultura - 
7. Orgelsommer 500,-  
8. Handglockenchor 500,- 
9. Posaunenchor 500,- 
10. Heimatverein 1.300,- 
11. Klimainitiative - 
12. Kulturforum 500,- 
13. Männerchor 2.600,- 
14. Ortsfeste 4.200,- 
15. Schulförderverein 2.000,- 
16. Schützengilde 500,- 
17. Seniorenclub 500,- 
18. SoNG 400,- 
19. Steppke 1.600,- 
20. Streuobstwiese 500,- 
21. Wasserskiclub 2.700,- 
22. Verfügungsmittel OV 600,- 

gesamt: 24.300,- 
 

Bemerkung: 
Es war ein Mitglied des Ortsbeirates Caputh gemäß § 22 BbgKVerf 
von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 

 
Abstimmungsergebnis zur Liste: 
6 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 
 
3. Informationsvorlage aus dem Fachbereich Bauen und Planen 

für den Ortsbeirat Caputh am 17.01.2024 
 

Frau Freundner geht kurz auf die Vorlage ein. 
Sie bittet beim Ausbau der Bushaltestelle Feldstraße Süd, das große 
Fahrgastaufkommen im Berufsverkehr zu bedenken - die Größe des 
Bushäuschens sollte darauf abgestimmt sein, damit die Fahrgäste 
auch weiterhin bei Schlechtwetter eine Unterstellmöglichkeit haben. 
Zu „Himmelreich“ soll es noch in diesem Quartal eine gemeinsa-
me Sondersitzung OBC und ABU geben, bitte öffentlich. 
Herr Dallorso bemängelt den Zustand der Baustelle Gartenstraße. 
Herr Hüller begrüßt den Umbau der Bahnunterführung Strandbad 
Caputh. 
Hinweis: Hier wurde sich nicht an Vorgaben gehalten. 
Zum INSEK informiert Frau Freundner ergänzend: 
Es fanden zwischenzeitlich drei weitere Expertengespräche statt: 
- am 06.11.2023 „Schulentwicklung“ 
- am 22.11.2023 „Klimaorientierung“ 
- am 04.11.2023 „Sozialer Zusammenhalt, Teilhabe und Daseins-

vorsorge“ 
Sie fragt nach der Beteiligung. Frau Hoppe: Die Onlinebeteili-
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gung einschl. Fragebögen war sehr gering, nur 100 online, 60 ana-
log. Auch Frau Freundner findet dies schade, da hier eine große 
Chance der immer gewünschten Bürgerbeteiligung gewesen wä-
re. Alle Ergebnisse werden weiterhin durch das Planungsbüro und 
der Gemeinde auf unsere Gemeindeseite eingestellt. 
Frau Freundner informiert kurz zum Stand LED-Umbau. Sie be-
dankt sich bei Frau Ladner, die vor vielen Jahren den Anstoß dazu 
gegeben hat. Zwei Ansichten (Stand LED-Ausbau Ende 2023 und 
zum Vergleich Stand 2020) werden herumgereicht. 

 
Inhalt der Informationsvorlage: 
● Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming  
● Vhg / iKb Schule Caputh – Erweiterungsanbau  
● Planung der denkmalgerechten Sanierung der Gebäudeaußen-

hülle des Haus 2, VHG Caputh 
● Caputher Gemünde  
● Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen  
● Sanierung des ehemaligen Bahnhof Caputh-Geltow  
● Bauvorhaben Neubau von 2 Zweifamilienwohnhäuser, Am 

Waldrand 6  
● Caputh Mitte - Stand der Umsetzung des Bebauungsplanes 
● Strandbad Caputh: Nachtrag zur Baugenehmigung vom 

21.10.2016: Wiedereröffnung der vorhandenen Bahnunter-
führung mit straßenseitiger Geländeanpassung durch eine 
Treppe und den Einbau eines Hubliftes (Az 04513-23-20) 

● B-Plan Campingplatz Himmelreich, Zwischeninformation  
● B-Plan „Dr. Ernst Ising an der Max-Planck-Straße“  
● Anbau Feuerwehrgerätehaus Caputh  
● Ausbau der Gartenstraße  
● Ausbau der Straße „Am Waldrand“  
● Ausbau der Ziegelstraße  
● Ausbau der Weberstraße  
● Ausbau des Schmerberger Wegs 2. BA 
● Trinkwasserleitungserneuerung  
● INSEK  
● Kommunale Wärmeplanung  
● Ausschreibung Wartung der kommunalen Straßenbeleuchtung 

 
4. Weitere Punkte unter Sonstiges: 
 

Frau Freundner spricht den Termin für den Frühjahrsputz an.  
Da es noch keinen gibt, wird der – unter Berücksichtigung der 
Osterferien – für den 16.03.2024 vorgeschlagen. Für den Fall, 
dass dann eventuell Schnee liegt, soll ein Ausweichtermin be-
nannt werden.  
Frau Freundner erkundigt sich nach dem Stand Geothermie und 
den Verhandlungen mit der EWP? Frau Hoppe informiert und be-
dankt sich bei Prof. Dr. Huenges, der die Gemeinde sehr unter-
stützt. In der vergangenen Woche gab es ein Treffen/Workshop 
mit der EWP um ein weiteres Vorgehen zu diskutieren. Aktuell 
gibt es keine konkreten Ergebnisse.  
Herr Schiffmann regt an, Teile der kommunalen Wärmeplanung 
vorzuziehen, da es eine einmalige Chance gibt beim Neubau der 
Friedrich-Ebert-Straße, eine Wärmetrasse reinzulegen. Frau Hop-
pe: Leider wurde der Ausbau der Kreisstraße wieder verschoben.  
Frau Ladner fragt, wie man die Einhaltung der Geschwindigkei-
ten durchsetzen kann?  
Frau Hoppe: Der Landkreis PM kontrolliert regelmäßg und bisher 
konnte der Kontrollrhytmus nicht weiter erhöht werden aufgrund 
der begrenzten Kapazitäten im LK.  
Frau Freundner regt den Einbau sogenannter „Berliner Kissen“ an, 
wie auch von Herrn Tibbe vom Planungsbüro bereits vorgeschlagen.  
Frau Ladner: Es gibt immer noch Regenwassereinleitung auf die 
Bürgersteige, was bei Frost zu einem Glatteis-Problem führt. 
Auch das Parken in Kreuzungsbereichen z.B. Straße der Einheit/ 
Ecke Feldstraße und Ecke Weberstraße (alte Post) wird nicht aus-
reichend geahndet. Das Ordnungsamt sollte auch besser für die 

Bürger erreichbar sein, da häufig niemand ans Telefon geht.  
Frau Hoppe: Das Ordnungsamt ist sehr viel unterwegs, ruft zu-
rück und bei Problemen z.B. eine E-Mail auch zusätzlich an ge-
meinde@schwielowsee.de schreiben.  
Hat der Landrat sich zu einer von ihm angekündigten „kreativen 
Lösung“ bezüglich der Sparkassenfrage gemeldet? Frau Freund-
ner: Nein, sie hatte an den Landrat im Vorfeld der OBC-Sitzung 
diesbezüglich eine schriftliche Anfrage gestellt, bisher leider kei-
ne Antwort erhalten.  
Frau Hoppe: Die neue Linie 613 (ab Frühjahr erweitert) über 
Potsdam Sterncenter – Michendorf – Caputh wird eine bessere Er-
reichbarkeit der Sparkassenfiliale in Michendorf sicherstellen.  
Frau Freundner bedauert es sehr, dass die Sparkasse trotz aller Be-
mühungen nicht bereit ist, ihre Entscheidung zu überdenken – 
Sparkassenbus wäre eine mögliche Variante, oder aber auch 
Raumnutzung im Bürgerhaus waren Vorschläge unsererseits.  
Frau Ladner bemängelt, die zusätzliche Weihnachtsbaumverbren-
nung auf dem Campingplatz Himmelreich. Frau Freundner hatte 
sich bereits bei der Verwaltung informiert. Frau Hoppe erläutert, 
dass der Campingplatz eine Genehmigung der Gemeinde für ein 
Brauchtumsfeuer erhalten hat und das dies jeder Bürger beantra-
gen kann. Frau Ladner bezweifelt die Notwendigkeit dieses 
„Brauchtumsfeuers“ und beantragt Akteneinsicht. Frau Hoppe 
teilt mit, dass diese Anträge schriftlich gestellt werden müssen.  
Frau Freundner bemängelt die stockende Umsetzung des Radver-
kehrskonzeptes, da der Kreis für Anfragen (von Anfang des Jahres 
2023) immer noch keine Genehmigung erteilt hat. 

 
5. Die Ortsvorsteherin informiert zu nachfolgenden Themen: 
 

Da sich der Ortsbeirat zum ersten Mal in diesem Jahr trifft, 
wünscht Frau Freundner allen nochmal persönlich ein gesundes 
neues Jahr voll Optimismus und Tatendrang.  
Letzter OBC war am 18.10.2023.  
Seit dem 01. 11.2023 ist der Postschalter bei REWE wieder besetzt. 
Die zwei Container auf dem Schulsportplatz hat der Männer-
chor in Absprache mit Verwaltung und Schule aufgestellt (für Re-
quisiten, Kostüme etc. vom Chorfasching). Dazu gab es bereits 
am 17.10.2023 einen gemeinsamen Vororttermin. Innenausbau 
hat begonnen, Außengestaltung erfolgt noch.  
07.11.: Preisverleihung Stadtradeln, Grundschule Caputh be-
legte einen tollen 3.Platz in der diesjährigen Gesamtwertung mit 
über 8.500 km. Dank an die Verwaltung, die der beharrlichen Bit-
te unserer Fraktion nachgegeben hat und wir bereits im 3.Jahr ge-
meinsam für ein besseres Klima und CO2-Einsparung (2023 über 
9.000 kg in 3 Wochen) in die Pedale treten. Bitte auch in diesem 
Jahr wieder!  
11.11. Martinsumzug veranstaltet von Grundschule & Kirchen-
gemeinde, musikalisch begleitet durch den Posaunenchor und si-
cher eskortiert von der Freiwilliger Feuerwehr.  
Ebenfalls am 11.11.: Sportlerball – wie immer hervorragend or-
ganisiert vom Caputher SV.  
Gleich zu zwei öffentlichen INSEK-Veranstaltungen hatten wir 
in Caputh eingeladen:  
16.11. Bürgergespräch Schulentwicklung  
21.11. Ortsteilgespräch  
Das waren gute Gespräche, Diskussionen, Hinweise – alles nach-
zulesen auf der Gemeindeseite unter INSEK Schwielowsee  
19.11. Einführungsgottesdienst Pfarrerin Stefanie Schulten und 
Pfarrer Frank-Michael Theuer, beide sind ein Pfarrteam für Ca-
puth und Geltow.  
Steppke e.V. hat wieder schönen Adventskalender herausgegeben 
– mit tollen Gewinnen  
Bereits zum 2. Mal fand Lebendiger Adventskalender statt:  
Private öffneten ihre Vorgärten und Höfe, auch ich beteiligte mich 
am 05.12. mit einer lebendigen Bürgersprechstunde – super Sache, 
man kommt ganz ungezwungen ins Gespräch, sollte unbedingt 
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fortgeführt werden, danke an die Organisatoren! 
09. & 10.12. Adventsmarkt am Caputher Gemünde  
Danke an den Veranstalter: Männerchor Einigkeit Caputh  
„Seniorenwoche“  
13.12. Seniorenclub-Caputh Weihnachtsfeier  
14.12. AWO Weihnachtsfeier  
15.12. 120 Weihnachtsbeutel ausgetragen zusammen mit AWO-
Damen  
16.12. traditionelle Weihnachts-Ausfahrt der Oldtimer, sehr 
stimmungsvoll (alle in Weihnachtsmannkostümen)  
19.12. letzte MV der Klimainitiative, Themen u.a. Caputher See 
– Maßnahmen greifen  
24.12.2023 Handglockenchor-Konzert in gut besuchter Kirche  
An dieser Stelle: Ein ganz herzliches Dankeschön an alle ehren-
amtlich Aktiven, die zu einem so vielfältigen Gemeindeleben 
beitragen!  
Wunderbarer Jahresauftakt: Caputher Seelauf  
Es war mir eine besondere Ehre am 07.01.2024 den 30.Caputher 
Seelauf zu moderieren.  
- ca. 700 Läuferinnen und Läufer  
- Caputh hat tolles Potenzial: z.B. belegte Bosse Hohlfeld von der 
Grundschule Caputh den 3. Platz beim 2 km Kinderlauf, der Ca-
puther Jens Kiliat belegte 2.Platz beim 5km Lauf und Tom Thurley 
einen tollen 1.Platz beim 10 km Lauf – herzlichen Glückwunsch 
an alle und ein riesiges Dankeschön für die super Organisation an 
den CSV, dort waren allein über 80 Helferinnen und Helfer im Ein-
satz. Alle Teilnehmenden erhielten diesmal eine extra gestaltete 
Jubiläums-Medaille. 
09.01.2024 im Familienzentrum „Cool Cooking“ - Kooperation 
unserer mobilen Jugendarbeiterin Anne Steinberg & SHBB, Antje 
Bredien: es gab leckere Lasagne  
Am 10.01 mit Sonja Lietze (Vorstand CSV) Besuch unserer Ju-
gendfeuerwehr bei Ausbilderin Maria Funk – Übergabe von 6 
Teilnahmemedaillen 
Am 13.01. veranstaltete unsere Freiwillige Feuerwehr das tradi-
tionelle Knutfest auf dem Krähenberg, Danke dafür!  
Am 14.01.2024 sind 10.000 dem Aufruf „Potsdam wehrt sich!“ 
gefolgt und für Demokratie gemeinsam auf die Straße gegangen. 
Es hat mich sehr gefreut, dort so viele Caputher anzutreffen – das 
war wirklich sehr bewegend.  
Ausblick:  
Noch in dieser Woche wird es ein Treffen mit Vertretern der DB 
geben, ein erstes Gespräch bezüglich Ertüchtigung der Eisen-
bahnbrücke übers Gemünde für Fahrräder. Danke an Frau Stoof 
vom Seniorenbeirat für ihre Beharrlichkeit.  
Am 26.& 27. 01. veranstaltet der Männerchor den diesjährigen 
Chorfasching und am Sonntag, den 28.01. den Kinderfasching in 
der Schulsporthalle.  
01.02.2024 Wintermarkt der Grundschule Caputh  
Der Seniorenbeirat lädt am 08.02. alle Seniorinnen und Senioren 
aus Schwielowsee zum Kaffeeklatsch nach Geltow ein (15-16:30 
h, Gelaterie il Sole, Hauffstr.78a)  
und am 13.03. zum gemeinsamen Frühstück im Saal der Caputher 
Kirchengemeinde. Näheres dazu im Havelboten.  
Nächste Bürgersprechstunden: 06.02. und 05.03.2024  
20.03.2024 nächster OBC 

 
Zwischenzeitlich informiere ich über alles Aktuelle unter: 
 
www.kathrinfreundner.de 
 
gez.: Kathrin Freundner 
Ortsvorsteherin

Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Geltow 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
ich lade Sie zur Sitzung des Ortsbeirates am 
 

Montag, den 18.03.2024, 19:00 Uhr,  
in die Meusebach-Grundschule, Hauffstr. 33, 

14548 Schwielowsee 
 

recht herzlich ein.  
 
Die Tagesordnung der Sitzung wird in den Bekanntmachungskästen, 
OT Geltow, Caputher Chaussee 3 und GT Wildpark-West, Markt-
platz, 14548 Schwielowsee, öffentlich bekannt gemacht. 
 
gez. M. Fannrich 
Ortsvorsteher 

Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Ferch 

 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
ich lade Sie zur Sitzung des Ortsbeirates am 
 

Dienstag, den 19.03.2024, 19:00 Uhr,  
in den Sitzungssaal, Erdgeschoss, OT Ferch, Potsdamer Platz 9,  

14548 Schwielowsee, 
 

recht herzlich ein. 
 
Die Tagesordnung der Sitzung wird im Bekanntmachungskasten, OT 
Ferch, Beelitzer Straße (neben dem Kossätenhaus), 14548 Schwie-
lowsee, öffentlich bekannt gemacht. 
 
gez. R. Büchner 
Ortsvorsteher 

Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Caputh 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
ich lade Sie zur Sitzung des Ortsbeirates am 
 

Mittwoch, den 20.03.2024, 19:00 Uhr,  
in die Schule Caputh, Mehrzweckgebäude, OT Caputh, 

Straße der Einheit 45,  
14548 Schwielowsee 

 
recht herzlich ein. 
 
Die Tagesordnung der Sitzung wird im Bekanntmachungskasten, OT 
Caputh, Straße der Einheit 3, 14548 Schwielowsee, öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
gez. K. Freundner 
Ortsvorsteherin 
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Auf zum Frühjahrsputz! 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
die Bürgermeisterin und die Ortsvorsteher/in rufen gemeinsam zum 
diesjährigen Frühjahrsputz  

am Samstag, den 23.03.2024 
auf.  
Treffpunkt ist: 
09:00 Uhr OT Geltow, Brückenpark 

(Laubharken bitte mitbringen) 
und am Bürgerclub in Wildpark-West 

09:00 Uhr OT Caputh an der Sporthalle 
09:00 Uhr OT Ferch 

am ehemaligen Gemeindeamt, Beelitzer Straße 2  
In den vergangenen Monaten sind trotz großer Anstrengungen unserer 
Gemeindebeschäftigten, durch die Sorglosigkeit mancher Einwohner 
und Durchreisender, immer wieder unsaubere Stellen im Ortsgebiet 
entstanden. Nun wollen wir sie gemeinsam beseitigen.  
Wir möchten alle Grundstückseigentümer bitten, bis zu diesem Tage 
ihr Grundstück in Ordnung zu bringen- falls dies noch notwendig ist. 
Alle Vereine und Gewerbetreibende säubern bitte, sofern erforderlich, 
ihr Gelände einschließlich Zaunflächen.  
Freiwillige, denen ein gepflegtes Ortsbild am Herzen liegt, treffen 
sich bitte am Tag des Frühjahrsputzes zum oben genannten Zeitpunkt, 
um öffentliche Wege und Plätze im Ortsgebiet zu säubern (Handschu-
he nicht vergessen). 
 
Sperrmüllcontainer werden aufgrund der angespannten Haushaltslage 
und aufgrund der illegalen Befüllung in den letzten Jahren nicht mehr 
zur Verfügung gestellt.  
 
Der Bauhof entsorgt die Müllbeutel an den o.g. Treffpunkten.  
 
Bei der APM kann jeder Haushalt zweimal jährlich kostenlos Sperr-
müll, unter folgendem Kontakt: Telefon: 03 38 43-3 06 78 
Telefax:03 38 43-3 06 79 E-Mail: apm-service@apm-niemegk.de, 
abholen lassen. 
 
gez. K. Hoppe 
Bürgermeisterin 
der Gemeinde Schwielowsee 
 
gez. 
M. Fannrich gez.R. Büchner gez. K. Freundner  
Ortsvorsteher Ortsvorsteher Ortsvorsteherin 
OT Geltow OT Ferch OT Caputh 

Informationen aus dem SG Ordnung und Sicherheit

Errichtung eines 
Durchfahrtsverbots im 

Joseph-Wrede-Weg vom Obstweg 
kommend 

 
Die Mehrheit der Anwohner des Joseph-Wrede-Weges im OT Geltow 
der Gemeinde Schwielowsee haben sich dafür ausgesprochen, dass 
zukünftig nur noch die Durchfahrt von der Straße „Am Pappeltor“ in 
den Joseph-Wrede-Weg möglich sein soll. 

Laubentsorgung 
im GT Wildpark – West 

 
Das Laubzwischenlager am ehemaligen Klärwerk im GT Wildpark 
West hat an folgenden Tagen, jeweils samstags, in der Zeit von 
09.00 bis 12.00 Uhr, geöffnet: 
 

23.03.2024 
06.04.2024 
20.04.2024 
04.05.2024 
18.05.2024 
01.06.2024 

 
Bitte bringen Sie Ihr Laub nur zu den Öffnungszeiten! Es wird nur 
Laub von öffentlichen Flächen angenommen! Es ist nicht gestat-
tet, das Laub vor dem Gelände abzuladen! Verstöße werden zur 
Anzeige gebracht!

Illegale Müllentsorgung 
 
In jüngster Zeit kam es vermehrt zu Vorkommnissen mit illegaler 
Müllentsorgung. Hierbei wurden vermehrt Ablagerungen von Haus – 
und Sperrmüll an nicht dafür vorgesehenen Stellen durch Gemeinde-
mitarbeiter entdeckt. Dabei handelt es sich nicht nur um eine Ord-
nungswidrigkeit nach der ordnungsbehördlichen Verordnung der Ge-
meinde Schwielowsee, sondern stellt zusätzlich eine Umweltver-
schmutzung dar. Der entstandene Müll kann problemlos bei der Ab-
fallwirtschaft Potsdam-Mittelmark entsorgt werden. Egal ob Sperr -, 
Haus – oder Sondermüll, für die jeweilige Entsorgung hat die APM 
stets eine Lösung parat. Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, 
dass auch das anscheinend lapidare Wegwerfen von Zigarettenkippen 
und das Hinterlassen von Hundekot in der Öffentlichkeit eine Art ille-
galer Müllentsorgung ist. Im Gemeindegebiet befinden sich genügend 
Hundetoiletten und Abfallbehälter zum Entsorgen von spontan anfal-
lenden Abfällen außerhalb der eigenen vier Wände. Diese sind dafür 
zu nutzen. 
 
gez. S. Glau 
Sachgebietsleiterin Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit 

Der Antrag wurde durch die Gemeindever-
waltung beim Landkreis Potsdam-Mittel-
mark eingereicht und am 28.12.2023 durch 
selbige positiv beschieden. 
Durch den nun abgeschlossenen Ausbau des  
verlängerten Obstweges, im Zuge des be-
schlossenen B-Planes im Bereich „Pappeltor 
Nord“, sind neue Möglichkeiten geschaffen 
worden, den Durchgangsverkehr auf den Ort 
auszuweiten. Ein Ausfahren ist über die neue 
Straße Hans-Köppen-Weg, Am Pappeltor 
oder Am Wildgatter möglich. Der Joseph-
Wrede-Weg soll hingegen als verkehrsberuhigter Bereich weiterhin 
entlastet werden, indem ein Durchfahrtsverbot vom Obstweg kom-
mend errichtet wird. Eine Befahrung mit dem Fahrrad wird beidseitig 
möglich bleiben. Die Umsetzung wird Ende März durch den Bauhof 
erfolgen.
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
Ankündigung der geplanten Teileinziehung der Straße „Am Petzin-
see“ sowie der Verlängerung dieser Straße mit der Bezeichnung 
„Am Gaisberg“ bis zur Bahnüberführung im Ortsteil Geltow 
 
Die Gemeinde Schwielowsee beabsichtigt gemäß § 8 des Branden-
burgischen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Juli 2009 (GVBl.I/09, [Nr. 15], S.358), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GVBl.I/18, [Nr. 37], S.3) eine Teileinziehung der Straße „Am Petzin-
see“ sowie eine Teileinziehung der Verlängerung dieser Straße mit der 
Bezeichnung „Am Gaisberg“ bis zur Bahnüberführung. 
 
Es ist beabsichtigt, die öffentliche Widmung der Straße auf den Ver-
kehrszweck „Fahrradstraße“, Nutzung durch „Anlieger frei“ zu be-
schränken. 
 
Die Teileinziehung beschränkt sich auf folgende Flurstücke in der Ge-
markung Geltow: 

Schließung des Rathauses und der Bürgerbüros 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,  
wir möchten Sie darüber informieren, dass das Bürgerbüro Caputh und das Bürgerbüro Geltow vom 02.05.2024 bis einschließlich 27.05.2024 
geschlossen sind.  
Der Bürgerservice Ferch ist zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie erreichbar.   
montags, dienstags, donnerstags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
dienstags von 13:00 bis 18:00 Uhr  
Um Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie bitte über unsere Homepage, www.schwielowsee.de, unter der Rubrik Bürgerservice/Online-
buchung, einen Termin.  
Des Weiteren bleibt das Rathaus sowie das Bürgerbüro in Caputh am 10.06.2024 aufgrund der Wahlen geschlossen.  
Wir bitten Sie um Beachtung und bedanken uns für Ihr Verständnis.  
gez. Glau  
Sachgebietsleiterin 
Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit 

Flur Flurstück Bemerkung 
2 137/3 teilweise 
1 349/5 Gesamtfläche 
6 228 teilweise 
6 227 teilweise 
1 346/1 Gesamtfläche 
1 345/1 Gesamtfläche  
Der betroffene Straßenabschnitt ist in der Karte schwarz markiert: 
Die Einziehungsunterlagen liegen ab dem Tage der Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung 3 Monate zur Einsicht in der Gemeinde 
Schwielowsee, Fachbereich Finanzen, Zimmer E05, Potsdamer Platz 
9, 14548 Schwielowsee, montags, dienstags und donnerstags in der 
Zeit von 09.00 bis 12.00 Uhr, dienstags zusätzlich von 13.00 bis 18.00 
Uhr bereit. Mögliche Einwendungen sind innerhalb dieser 3 Monate 
an die vorgenannte Stelle zu richten.  
Schwielowsee, 28.02.2024  
gez.: K. Hoppe 
Bürgermeisterin  
der Gemeinde Schwielowsee
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Bekanntmachung der Wahlleiterin 
der Gemeinde Schwielowsee 

 
Gemäß § 4 Abs. 1 der Brandenburgischen 
Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV)  

mache ich Folgendes bekannt: 
 
Die 2. Sitzung des Wahlausschusses findet am 05. April 2024 im An-
schluss an die konstituierende Sitzung im Rathaus Ferch, Potsdamer 
Platz 9, großer Sitzungssaal, EG statt. 
 
Tagesordnung: 
 
TOP 1 Begrüßung / Information 
TOP 2 Zulassung bzw. Zurückweisung der Wahlvorschläge 

zur Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Schwielowsee am 09. Juni 2024 

TOP 3 Zulassung bzw. Zurückweisung der Wahlvorschläge zur 
Wahl des Ortsbeirates Caputh am 09. Juni 2024 

TOP 4 Zulassung bzw. Zurückweisung der Wahlvorschläge zur 
Wahl des Ortsbeirates Ferch am 09. Juni 2024 

TOP 5 Zulassung bzw. Zurückweisung der Wahlvorschläge zur 
Wahl des Ortsbeirates Geltow am 09. Juni 2024 

TOP 6 Anfragen 
 
Zu der öffentlichen Sitzung hat jede Person Zutritt. 
 
gez.: Katrin Reichau 
Wahlleiterin der 
Gemeinde Schwielowsee

Die Gemeinde Schwielowsee sucht 
interessierte Bürgerinnen und Bürger 

für die Besetzung der Schiedsstelle 
 
Zur Durchführung des Schlichtungsverfahrens über streitige Rechts-
angelegenheiten hat die Gemeinde Schwielowsee nach den Vorschrif-
ten des Brandenburgischen Schiedsstellen- und Gütestellengesetz – 
BbgSchGG - eine Schiedsstelle eingerichtet. Die Aufgaben der 
Schiedsstelle werden von Schiedsfrauen und Schiedsmännern 
(Schiedspersonen) ehrenamtlich wahrgenommen. Sie werden von der 
Gemeindevertretung auf fünf Jahre gewählt. 
 
Aufgaben der Schiedsstelle: 
1. bürgerliche Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche 

sowie über Streitigkeiten wegen Verletzung der persönlichen Ehre 
2. in Strafsachen ist die Schiedsstelle Vergleichsbehörde für die im Sinne 

des § 380 Abs. 1 Strafprozessordnung genannten Vergehen vor Erhe-
bung der Privatlage (Hausfriedensbruch, Beleidigung, Verletzung des 
Briefgeheimnisses, Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung)  

Im Land Brandenburg ist nach dem Gesetz zur Regelung der außerge-
richtlichen Streitbeilegung durch Schiedsstellen und anerkannte Gü-
testellen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Schiedsstellen- 
und Gütestellengesetz - BbgSchGG) vom 16. Dezember 2022 
(GVBl.I/22, [Nr. 31]) die Erhebung einer Klage vor dem Amtsgericht 
erst zulässig, nachdem versucht worden ist, die Streitigkeit einver-
nehmlich beizulegen. Für einen solchen Versuch sind im Land Bran-
denburg auch die Schiedsstellen zuständig. 
Diese obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung gilt für 
1. bestimmte Streitigkeiten über Ansprüche aus dem Nachbarrecht, 
2. Streitigkeiten über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen 

Ehre, die nicht in Presse oder Rundfunk begangen worden sind.  
Das Schlichtungsverfahren ist darauf gerichtet, den Rechtsstreit im 
Wege des Vergleichs beizulegen.  
Für die Schiedsstelle der Gemeinde Schwielowsee sind derzeit zwei 
Schiedspersonen tätig: 
Herr Richard Schurig 
Herr Horst Ellerbrock  
Die Amtszeit des Herrn Ellerbrock endet am 18.09.2024 und es er-
folgt die Neuausschreibung für die Besetzung der Schiedsstelle.  
Ich bitte darum, dass sich interessierte Bürgerinnen und Bürger, 
die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Schwielowsee, das 25. Le-
bensjahr vollendet haben und bestimmte persönliche Eigenschaf-
ten mitbringen (wie z.B. soziale Kompetenz, Fähigkeit zum Zuhö-
ren, zum Ausgleich, zur Vermittlung und zur Ausgeglichenheit) 
bei mir melden.  
Schiedsverhandlungen werden in der Regel in den Abendstunden 
durchgeführt. Die Schiedsperson muss nicht juristisch ausgebil-
det sein. Sie sollte aber über die Fähigkeit zur ausgleichenden 
Streitschlichtung verfügen. Für Anfänger gibt es Aus- und Fort-
bildungsverhandlungen durch den Bund der Schiedsfrauen und 
Schiedsmänner. Die Kosten dafür übernimmt die Gemeinde 
Schwielowsee.  
Ihre Bewerbungsunterlagen incl. Lebenslauf übersenden Sie bitte 
bis zum 15.03.2024 an die:  
Gemeinde Schwielowsee 
Bürgermeisterin 
Potsdamer Platz 9 
14548 Schwielowsee  
gez: K. Hoppe 
Bürgermeisterin 
der Gemeinde Schwielowsee 

Bekanntmachung der Wahlleiterin 
der Gemeinde Schwielowsee 

 
Gemäß § 4 Abs. 1 der Brandenburgischen 
Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV)  

mache ich Folgendes bekannt: 
 
 
Die konstituierende Sitzung des Wahlausschusses findet am 05. April 
2024 um 16:00 Uhr im Rathaus Ferch, Potsdamer Platz 9, großer Sit-
zungssaal, EG statt. 
 
Tagesordnung: 
 
TOP 1 Begrüßung 
TOP 2 Berufung der Beisitzer 
TOP 3 Bestimmung eines Schriftführers 
TOP 4 Informationen und Anfragen 
 
Zu der öffentlichen Sitzung hat jede Person Zutritt.  
 
gez.: Katrin Reichau 
Wahlleiterin der 
Gemeinde Schwielowsee 
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Stellenausschreibung 
 
In der Verwaltung der Gemeinde Schwielowsee ist zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines 
 
Sachbearbeiter/in Technisches Gebäudemanagement 

(m/w/d) 
unbefristet und in Vollzeit mit 39 Wochenstunden 

 
zu besetzen. 
 
Unsere wachsende Gemeinde ist vielseitig, kulturell geprägt und in-
frastrukturell gut ausgebaut. Inmitten von Wäldern, Wiesen und Seen, 
angesiedelt am Schwielowsee sind wir in wenigen Minuten in Pots-
dam und Berlin. Sie arbeiten dort, wo andere Urlaub machen! 
 
Wir suchen Sie! 
 
● Sie verfügen über betriebs- und immobilienwirtschaftliches 

Grundwissen? 
● Sie arbeiten service- und kundenorientiert und stehen gerne für 

die Beratung und Betreuung zur Verfügung? 
● Sie sind teamfähig und verantwortungsbereit und im besonderen 

Maß bereit, urteils- und entscheidungsfähig mitzuwirken? 
 
Was sind Ihre Aufgaben? 
 
● Vorbereitung, Ausschreibung, Abschluss und Controlling von 

Wartungsverträgen 
● Veranlassung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen 
● Steuerung der gebäudetechnischen Anlagen, Nutzung von Ener-

giesparpotentialen 
● Planung und Organisation von Bauunterhaltsleistungen an Anlagen 

der Energie- und Gebäudetechnik 
● Störungsbeseitigung und Instandhaltung von Anlagen 
● Verantwortliche Abnahme von Leistungen sowie Rechnungsbear-

beitung 
● Fachspezifische Projektsteuerung und Projektleitung von Um- 

und Erweiterungsbauten 
 
Welche Anforderungen haben wir an Sie? 
 
● Abschluss als Bachelor of Engineering / Dipl. Ing. (FH) Fachrich-

tung Versorgungstechnik / technische Gebäudeausrüstung (TGA) 
oder vergleichbarer Abschluss 

● Umfassende Kenntnisse in der Planung und Ausführung, Instand-
haltung und Wartung von Anlagen und Anlagekomponenten der 
Energie- und Gebäudetechnik 

● Kenntnisse über technische Richtlinien und Normen, wie z.B. 
VDE, DIN, BetrSichV, Vergaberecht VOB, VOF, HOAI sowie 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 

● Sicherer Umgang mit MS-Office 
● Führerschein der Klasse B 
 
Was werden wir Ihnen bieten? 
 
● Vergütung nach der Entgeltgruppe 10 Tarifvertrag Öffentlicher 

Dienst (TVöD-VKA), entsprechend der Qualifikation und Be-
rufserfahrung sowie die im öffentlichen Dienst üblichen Leistun-
gen (Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt, Betriebliche Alters-
vorsorge) 

● ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis 
● ein motiviertes und aufgeschlossenes Team 
● eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche und selbstständige 

Tätigkeit 
● digitale Prozesse zur Arbeitserleichterung 

● flexible Arbeitszeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
sowie die Möglichkeit zur Telearbeit 

● regelmäßige fachliche und persönliche Fortbildungsmöglichkei-
ten sowie teambildende Aktionen 

 
Sie möchten proaktiv in dem Bereich des Gebäude- und Liegen-
schaftsmanagement tätig werden und Teil eines tollen Teams werden, 
dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit 
dem Kennwort: „Bewerbung Sachbearbeiter/in Technisches Ge-
bäudemanagement“ mit den üblichen Unterlagen (Motivations-
schreiben, tabellarischer Lebenslauf, Zeugnisse, Arbeitszeugnisse) 
bitte bis zum 15.03.2024 an die 
 

Gemeindeverwaltung Schwielowsee 
Personalabteilung 
Potsdamer Platz 9 

14548 Schwielowsee  
oder per Email (ausschließlich als pdf-Format) an  

bewerbung@schwielowsee.de 

 
Für schwerbehinderte Bewerber/innen mit gleicher fachlicher Eig-
nung und Befähigung gelten die Bestimmungen des SGB IX. 
Die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen kann nur erfolgen, so-
fern ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt wird. Es be-
steht auch die Möglichkeit, diese persönlich abzuholen. 
Anderenfalls werden die Unterlagen nach Abschluss des Bewer-
bungsverfahrens entsprechend den datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen von uns vernichtet. 
Die im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren anfallenden 
Kosten, wie z. B. Reisekosten können nicht erstattet werden.

Einladung zur 
20. Mitgliederversammlung der 

Jagdgenossenschaft Schwielowsee 
 
Zu unserer jährlichen Mitgliederversammlung sind alle Grundeigen-
tümer, deren Flächen in den Gemarkungen Geltow, Caputh und Ferch 
liegen, recht herzlich eingeladen: 
 

Donnerstag, den 04.04.2024, um 18:00 Uhr 
Potsdamer Platz 9, 14548 Schwielowsee Ortsteil Ferch 

Gemeindeverwaltung großer Sitzungssaal 
 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
2. Bericht des Vorstandes, Finanzbericht und Haushaltsplanung 
3. Beschlussfassungen 

- zur Entlastung des Vorstandes  
- zur Auszahlung des Reinertrages 
- zur Bejagdbarkeit Flächen des Bundesforstes (Wasserflächen) 

4. Neuwahl des Vorstandes 
5. Anfragen der Mitglieder der Jagdgenossenschaft 
6. Berichte aus den Pächtergemeinschaften, Sonstiges 
 
gez. K. Gluba 
Vorsitzender Jagdgenossenschaft Schwielowsee 
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Bekanntmachung über die 
öffentliche Auslegung der  

Fortschreibung der Stufe III des 
Lärmaktionsplanes der Gemeinde 
Schwielowsee vom 11.03.2024 bis 

einschließlich 25.03.2024 
 
Lärm durch Verkehr ist ein negativer Aspekt unserer modernen Ge-
sellschaft mit ihrem Wunsch nach mehr Mobilität. Doch Lärm stört 
nicht einfach nur, sondern macht auf Dauer auch krank. Deshalb ist 
gemäß der EU-Umgebungslärmrichtlinie alle fünf Jahre durch die Ge-
meinden ein Lärmaktionsplan (LAP) aufzustellen. In diesem soll 
schwerpunktmäßig ermittelt werden, wo Einwohner besonders stark 
durch den Verkehrslärm belastet sind und wie durch konkrete Maß-
nahmen eine Entlastung herbeigeführt werden kann.  
Mit Inkrafttreten der EU-Umgebungslärmrichtlinie am 18. Februar 
2002 hat das Europäische Parlament einen neuen politischen Kurs zur 
weiteren Reduzierung von Geräuschimmissionen eingeschlagen. Das 
grundsätzliche Ziel der Richtlinie lautet: „Die Gewährleistung eines 
hohen Gesundheits- und Umweltschutzniveaus ist Teil der Gemein-
schaftspolitik, wobei eines der Ziele im Lärmschutz besteht.“ Die 
Umgebungslärmrichtlinie wurde durch Änderung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG) in deutsches Recht umgesetzt. Im 
BImSchG werden damit nun auch Aussagen zu Zuständigkeiten, Zei-
träumen und Anforderungen an Lärmkarten und Lärmaktionsplänen 
getroffen. In den ersten drei Stufen waren für alle größeren Ballungs-
räume sowie für Orte in der Umgebung von Hauptverkehrsstraßen mit 
einer Verkehrsbelegung von mehr als 6 Millionen (Stufe I) bzw. mehr 
als 3 Millionen (Stufen II + III) Kraftfahrzeugen pro Jahr Lärmak-
tionspläne zu erstellen. Aufgrund der Verkehrsbelegungen der Auto-
bahn A 10 sowie der Bundesstraße B 1 galt dies auch für die Gemein-
de Schwielowsee. Für die Fortschreibung der Stufe III des Lärmak-
tionsplanes wurden 2022 durch das Landesamt für Umwelt des Lan-
des Brandenburg Lärmkartierungen vorgenommen. Kartierungs-
pflichtig waren, adäquat zur Stufe III des Lärmaktionsplanes wieder 
Bundesautobahnen und Hauptverkehrsstraßen mit Verkehrsmengen 
von mehr als 3 Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr (8.200 Kfz / Tag). 
Kumulativ wurden auch erstmals durch das LfU die Bahnstrecken mit 
mehr als 30.000 Zugbewegungen pro Jahr kartiert.    
Die Gemeinde Schwielowsee hat das Planungsbüro SPIEKERMANN 
mit der Erarbeitung der Fortschreibung der Stufe III des Lärmaktions-
planes beauftragt.  
 
Da im Rahmen der Lärmaktionsplanung eine effektive Mitwirkung der 
Öffentlichkeit gesetzlich festgeschrieben ist, erfolgt im ersten Schritt 
nun die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Lärmaktionsplanes für 
einen Zeitraum von zwei Wochen. Alle Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde Schwielowsee sind eingeladen, den Entwurf, der vor allem 
die Untersuchung der Bundesautobahn 10 südlich des Ortsteil Ferch, 
der Bundesstraße 1 im Ortsteil Geltow und der Bahntrasse nördlich des 
Gemeindeteils Wildpark-West zum Gegenstand hat, einzusehen sowie 
eigene Vorschläge und Anmerkungen anzubringen.  
 
Die Auslegung erfolgt in der Zeit vom 11.03.2024 bis einschließlich 
25.03.2024 
 
und liegt im Zimmer 2.5 der Gemeindeverwaltung Schwielowsee, 
Fachbereich Bauen und Planen, OT Ferch Potsdamer Platz 9, 14548 
Schwielowsee, öffentlich aus und kann während der Dienststunden zu 
folgenden Zeiten eingesehen werden: 
Montag 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr 
Dienstag 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr 

Donnerstag 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr 
 sowie nach vorheriger telefonischer Vereinbarung auch außerhalb dieser 
Zeiten.  
Im Bürgerbüro Caputh in der Straße der Einheit 3 in 14548 Schwielow-
see OT Caputh und im Bürgerbüro Geltow in der Caputher Chaussee 3 
in 14548 Schwielowsee OT Geltow sind die Planunterlagen ebenfalls 
während folgender Dienststunden einsehbar:  
Caputh Montag 13:00 bis 18:00 Uhr 
Geltow Donnerstag 13:00 bis 18:00 Uhr  
Der Entwurf der Fortschreibung der Stufe III des Lärmaktionsplanes 
der Gemeinde Schwielowsee wird auch im Internet unter 
www.schwielowsee.de veröffentlicht. 
 
Schwielowsee, 28.02.2024  
gez.: K. Hoppe 
Bürgermeisterin 
der Gemeinde Schwielowsee 

Hinweis zur Bekanntmachung der 
Achten Satzung zur Änderung der 

Verbandssatzung des 
Zweckverbandes Digitale Kommunen 

Brandenburg   
 
Das Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Bran-
denburg hat die von ihm mit Bescheid vom 16. Januar 2024 kommu-
nalaufsichtlich genehmigte Achte Satzung zur Änderung der Ver-
bandssatzung des Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg 
am 14. Februar 2024 im Amtsblatt für Brandenburg, 2024, Nr. 6, Seite 
87, öffentlich bekannt gemacht. (Hinweis im Sinne des § 14 Absatz 1 
Satz 4 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land 
Brandenburg (GKGBbg)).  
 
Die Achte Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckver-
bandes ist am 15. Februar 2024 in Kraft getreten. Die Achte Satzung 
zur Änderung der Verbandssatzung hat folgenden Wortlaut, der hier 
deklaratorisch wiedergegeben wird: 
 

Achte Satzung zur Änderung 
der Verbandssatzung des Zweckverbandes 

Digitale Kommunen Brandenburg 
 

Bekanntmachung  
des Ministeriums des Innern und für Kommunales  

Gesch.Z.: 33-347-21 
Vom 16. Januar 2024 

 
I. 

Genehmigung 
 
Gemäß § 41 Absatz 3 Nummer 4 des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) genehmige ich 
als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde nach § 42 Absatz 5 Satz 1 
GKGBbg den mit der mir vorgelegten Achten Änderung der Ver-
bandssatzung des Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg 
erfolgenden Beitritt des Landkreises Oberhavel, der kreisfreien Stadt 
Brandenburg an der Havel, des Amtes Nennhausen, der Gemeinden 
Birkenwerder, Großbeeren und Kolkwitz sowie der Städte Neuruppin, 
Ketzin/Havel, Mittenwalde, Nauen, Teltow und Zossen sowie der Ver-
bandsgemeinde Liebenwerda zum Zweckverband. 



15

Rechtsbehelfsbelehrung:  
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be Klage bei dem Verwaltungsgericht Cottbus erhoben werden. 
 
Im Auftrag 
Stevener 

II.  
Die Satzung hat folgenden Wortlaut: 
 

Achte Satzung 
zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Digitale 

Kommunen Brandenburg 
Vom 5. Dezember 2023  

Aufgrund des § 18 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) vom 10. Juli 2014 
(GVBI. 1 Nr. 32), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Zweiten Geset-
zes zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit vom 19. Juni 
2019 (GVBI. 1 Nr. 38, S. 1), hat die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg in ihrer 11. Sit-
zung am 5. Dezember 2023 folgende Änderung der Verbandssatzung 
beschlossen:  

Artikel 1 
Änderungen der Verbandssatzung  

Die Verbandssatzung des Zweckverbandes Digitale Kommunen 
Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. April 2020 
(Amtsblatt für Brandenburg, 2020, Nummer 14, Seite 290), zuletzt 
geändert durch die Siebente Satzung zur Änderung der Verbandssat-
zung vom 24. Mai 2023 (Amtsblatt für Brandenburg, 2023, Nummer 
20, Seite 494), wird wie folgt geändert: 
 
1. Anlage 1 wird wie folgt gefasst:  
„Verbandsmitglieder nach § 2 Satz 1 sind:  
1. Amt Bad Wilsnack/Weisen 
2. Amt Biesenthal-Barnim 
3. Amt Brieskow-Finkenheerd 
4. Amt Brück 
5. Amt Dahme/Mark 
6. Amt Elsterland 
7. Amt Friesack 
8. Amt Gransee und Gemeinden 
9. Amt Kleine Elster (Niederlausitz) 
10. Amt Lebus 
11. Amt Lindow (Mark) 
12. Amt Nennhausen 
13. Amt Neustadt (Dosse) 
14. Amt Neuzelle 
15. Amt Niemegk 
16. Amt Peitz/ Picnjo 
17. Amt Rhinow 
18. Amt Schlaubetal 
19. Amt Wusterwitz 
20. Gemeinde Birkenwerder 
21. Gemeinde Eichwalde 
22. Gemeinde Fehrbellin 
23. Gemeinde Glienicke/Nordbahn 
24. Gemeinde Großbeeren 
25. Gemeinde Heideblick 
26. Gemeinde Heidesee 
27. Gemeinde Kolkwitz 
28. Gemeinde Märkische Heide 
29. Gemeinde Michendorf 
30. Gemeinde Mühlenbecker Land 
31. Gemeinde Nuthetal 
32. Gemeinde Oberkrämer 
33. Gemeinde Panketal 

34. Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin 
35. Gemeinde Schipkau 
36. Gemeinde Schöneiche bei Berlin 
37. Gemeinde Schönwalde-Glien 
38. Gemeinde Schorfheide 
39. Gemeinde Schwielowsee 
40. Gemeinde Tauche 
41. Gemeinde Uckerland 
42. Gemeinde Waltersdorf 
43. Gemeinde Wusterhausen/Dosse 
44. Gemeinde Wustermark 
45. Gemeinde Zeuthen 
46. Landeshauptstadt Potsdam 
47. Landkreis Oberhavel 
48. Stadt Altlandsberg 
49. Stadt Angermünde 
50. Stadt Bad Belzig 
51. Stadt Bad Freienwalde (Oder) 
52. Stadt Beelitz 
53. Stadt Bernau bei Berlin 
54. Stadt Brandenburg an der Havel 
55. Stadt Cottbus/Chóśebuz 
56. Stadt Doberlug-Kirchhain 
57. Stadt Eisenhüttenstadt 
58. Stadt Falkensee 
59. Stadt Friedland 
60. Stadt Fürstenberg/Havel 
61. Stadt Großräschen 
62. Stadt Guben 
63. Stadt Hohen Neuendorf 
64. Stadt Ketzin Havel 
65. Stadt Königs Wusterhausen 
66. Stadt Kremmen 
67. Stadt Kyritz 
68. Stadt Lauchhammer 
69. Stadt Luckenwalde 
70. Stadt Ludwigsfelde 
71. Stadt Mittenwalde 
72. Stadt Nauen 
73. Stadt Neuruppin 
74. Stadt Oranienburg 
75. Stadt Premnitz 
76. Stadt Pritzwalk 
77. Stadt Senftenberg/Zfy Komorow 
78. Stadt Sonnewalde 
79. Stadt Spremberg/Grodk 
80. Stadt Strausberg 
81. Stadt Teltow 
82. Stadt Velten 
83. Stadt Vetschau/Spreewald 
84. Stadt Werder (Havel) 
85. Stadt Werneuchen 
86. Stadt Wittenberge 
87. Stadt Wittstock/Dosse 
88. Stadt Zossen 
89. Städte- und Gemeindebund Brandenburg e.V. 
90. Verbandsgemeinde Liebenwerda 
91. Zweckverband Bauhof TKS.“ 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung im 
Amtsblatt für Brandenburg in Kraft. 
 
Cottbus, den 14.02.2024  
 
Oliver Bölke  
Verbandsleitung
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Ende des Amtsblattes

IMPRESSUM AMTSBLATT:  
 

Herausgeber und Verleger ist die Gemeinde Schwielowsee,  
Die Bürgermeisterin, Potsdamer Platz 9, 14548 Schwielowsee,  

Tel: 033209 – 769 0. Das Amtsblatt der Gemeinde Schwielowsee erscheint 
monatlich und liegt an nachfolgend benannten Auslagestellen zur  

Mitnahme bereit: 
 

OT Caputh: Kultur- und Tourismusamt / Bürgerbüro / REWE Markt 
OT Geltow: Bürgerbüro / REWE Markt 

OT Ferch: Rathaus  
 

Das Amtsblatt ist zusätzlich auf der Internetseite der Gemeinde unter  
www.schwielowsee.de veröffentlicht. 

Druckerei: Gieselmann Medienhaus GmbH, Arthur-Scheunert-Allee 2,  
14558 Nuthetal/OT Bergholz-Rehbrücke)
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